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Informationsblatt  

zur Feststellungsprüfung in einer modernen Fremdsprache 

Die Feststellungsprüfung besteht ausschließlich aus einer schriftlichen Prüfung, deren 

allgemeine Themengebiete den Schülerinnen und Schülern durch die Prüfer bekanntge-

geben werden.   

Gestaltung der schriftlichen Prüfung 

Die Prüfung besteht aus drei Teilen. 

1. Leseverstehen: Die Schülerinnen und Schüler beantworten zu einem Text in ih-

rer Herkunftssprache bzw. in der Sprache der Feststellungsprüfung Fragen. 

Es können auch multiple choice oder falsch-richtig Aufgaben gestellt werden, die 

sich auf den vorgelegten Text beziehen. 

2. Freies Schreiben: Die freie Frage greift ein aktuelles Thema mit sozio- und/oder 

interkultureller Fragestellung auf und kann sich auf den vorgelegten Text bezie-

hen. Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten diese Aufgabe in ihrer Herkunfts-

sprache bzw. in der Sprache der Feststellungsprüfung. Es können auch 2 - 3 

Themen zur Wahl gestellt werden.  

3. Sprachmittlung / Übersetzung: Dieser Prüfungsteil kann eine genaue Übersetzung 

oder – ausgehend von einem bestimmten Gesichtspunkt – eine zusammenfas-

sende Übertragung eines deutschen Textes in die Fremdsprache sein.  
 

Prüfungszeit: 45 - 90 Minuten entsprechend der Klassenstufe; in den Klassenstufen 7 und 

8 (G8) bzw. in den Klassenstufen 8 und 9 (G9) liegt die Bearbeitungszeit in der Regel 

zwischen 45 und 60 Minuten, in den Klassenstufen 9 und 10 (G8) bzw. in den Klassen-

stufen 10 und 11 (G9) bei 90 Minuten.  

Es sind keine Hilfsmittel (einsprachige oder zweisprachige Wörterbücher) zugelas-

sen. 
 

Anforderungsniveau: 

Die Anforderungen richten sich nach dem Bildungsplan Baden-Württemberg für die 2. 

Fremdsprache. Als Orientierung gelten die Niveaustufen des GER (Gemeinsamer Eu-

ropäischer Referenzrahmen). (Kl. 7 (G8) bzw. Kl. 8 (G9): etwa Niveau A1/A2, Kl. 8 (G8) 

bzw. Kl. 9 (G9): etwa A2, Kl. 9 (G8) bzw. Kl.10 (G9): etwa A2/B1; Kl. 10 (G8) bzw. Kl. 11 

(G9): B1). 


